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So schützen  
Sie sich!

Lärm, Staub, Hitze, Chemikalien oder um-
herfliegende Partikel können die Gesundheit 
gefährden. Nicht alle Risiken lassen sich ver-
hindern bzw reduzieren. Um sich dennoch 
wirksam schützen zu können, sollen Beschäf-
tigte eine persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) tragen. Dazu zählen verschiedene Aus-
rüstungsarten, wie Fuß- und Beinschutz, 
Kopf- und Nackenschutz, Augen- und Ge-
sichtsschutz, Hand- und Armschutz, Haut-
schutz, PSA gegen Absturz, Ertrinken und 
Versinken, Atemschutz oder Schutzkleidung.

Auswahl der Schutzausrüstung

Auf Grundlage der verpflichtenden Arbeits-
platzevaluierung müssen Arbeitgeber geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit festlegen und auf ihre eigenen Kosten 

umsetzen. PSA darf erst dann eingesetzt 
werden, wenn alle ersetzenden, technischen 
und organisatorischen Schutzmaßnahmen 
ausgeschöpft sind (STOP-Prinzip). Sie muss 
den ergonomischen und gesundheitlichen 
Erfordernissen der Arbeitnehmer:innen ent-
sprechen.

So tragen Sie die PSA richtig

Tragen Sie im Freien leichte, UV-sichere Schut-
zausrüstung/Kleidung. Diese sollte nicht eng-
anliegend sein und aus wärme- und feuch
tigkeitsdurchlässigem Material bestehen. 
Schützen Sie sich konsequent vor UV-Strah-
lung und Zugluft. Tragen Sie ihre PSA stets 
entsprechend den Herstellerangaben und oh-
ne Ausnahme beim Verrichten ihrer Arbeit. 
Denn: Ihre PSA schützt Ihre Gesundheit.
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Gefahren 
in der Arbeit

zu Arbeit, Gesundheit und 
Sicherheit:

Ihre Fragen beantworten  
wir gerne unter
+43 (0)50 6906 2317 oder
arbeitnehmerschutz@akooe.at

Mehr Infos

https://ooe.arbeiterkammer.at
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundgesundheit/index.html
mailto:arbeitnehmerschutz%40akooe.at?subject=


Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) kann nur richtig verwendet werden, wenn Arbeitnehmer:innen 
ausreichend über deren Funktion, Zweck und Gebrauch informiert und unterwiesen werden. Eine gute 
Unterweisung stellt sicher, dass der/die Arbeitnehmer:in weiß, wann, wo und wie die PSA richtig 
anzuwenden ist. Dadurch wird ein korrektes Verhalten in gefährlichen Situationen gewährleistet. Um 
das Wissen langfristig zu sichern, wird die Unterweisung regelmäßig, normalerweise einmal jährlich, 
wiederholt. Dabei sind die Ausnahmen und Unterschiede der einzelnen Arten von PSA zu beachten.

Sicherheitsvertrauenspersonen und Betriebsratsmitglieder nehmen eine wichtige Rolle in der prakti-
schen Umsetzung des Arbeitnehmerschutzes ein. Ist ein Betriebsrat gewählt, ist dieser bei der Auswahl 
der PSA zu beteiligen. Gibt es keinen Betriebsrat, übernehmen diese Aufgabe die Sicherheitsvertrauens-
personen gemeinsam mit Arbeitsmediziner:innen, Sicherheitsfachkräften und Führungskräften. Sowohl 
Betriebsrat als auch Sicherheitsvertrauenspersonen vertreten die Interessen der Belegschaft. Sie achten 
darauf, dass der Arbeitgeber PSA anschafft, regelmäßig austauscht, ordnungsgemäß wartet und fach
gerecht reinigt.

Noch zur Info: Diese Wandzeitung ist zum Aushang auf Infotafeln, in den Betrieben und öffentlichen 
Gebäuden gedacht. Daher ist dieses Medium auch auf der Rückseite bedruckt.
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Probleme 
in der Arbeit?
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Die AK hilft: Kostenlose 
Rechtsberatung
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Informationsblatt

„Das wissen  
die wenigsten!“

Die zehn häufigsten Irrtümer im Arbeitsrecht

Kann mein Chef bestimmen, wann ich auf Urlaub gehe? Muss ich wirklich so viele Überstunden 
machen? Und muss ich im Home-Office immer erreichbar sein? Fragen über Fragen, die sich auch 

viele Beschäftigte in Oberösterreich stellen. Manche Irrtümer halten sich hartnäckig.

1
Wenn ich krank bin, muss ich erst am dritten Tag eine  
ärztliche Bestätigung bringen.

Das mag in manchen Betrieben so gelebt werden, generell gültig 
ist es nicht. Im Gegenteil: Der Arbeitgeber kann verlangen, dass 
Sie schon ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Bestätigung 
vorlegen müssen. Jedenfalls sind Sie verpflichtet, unverzüglich Ihre  
Arbeitsverhinderung, also den Krankenstand, in der Firma bekannt 
zu geben. Dafür reicht in den meisten Fällen ein Anruf, am besten zu 
Arbeitsbeginn oder noch davor.

3
Im Home-Office oder am Telearbeitsplatz muss ich immer 
erreichbar sein.

Nein. Es gelten die gleichen Arbeitszeiten und Pausenregelungen 
wie am üblichen Arbeitsort. Es gibt einen Dienstbeginn und ein 
Dienstende sowie Anspruch auf Bildschirm­ und Ruhepausen. Kurze 
Klopausen gelten auch im Home­Office und am Telearbeitsplatz als 
Arbeitszeit. Zur Sicherheit sollten Arbeitszeiten und Pausen genau 
dokumentiert werden. Generell gilt: Home­Office darf kein Freibrief 
für ständige Erreichbarkeit in der Freizeit oder am Wochenende sein.

2
Wenn ich im Urlaub krank werde, habe ich Pech. 
Dann verliere ich alle meine Urlaubstage.

Im Urlaub krank zu werden ist blöd, keine Frage. Aber 
immerhin bleiben Ihnen die Urlaubstage, an denen 
Sie krank sind, unter bestimmten Voraussetzungen 
erhalten. Ihr Urlaub wird unter brochen, wenn die Er-
krankung länger als drei Kalendertage dauert, wenn 
sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
wurde und wenn Sie die Erkrankung dem Arbeitgeber 
spätestens nach dreitägiger Dauer melden und eine 
Bestätigung einer Ärztin oder eines Arztes vorlegen. 
Die Unterbrechung verlängert Ihren Urlaub allerdings 
nicht. Sobald dieser zu Ende ist oder Sie wieder ge-
sund sind, müssen Sie sofort wieder arbeiten gehen.

4
Nach 25 Arbeitsjahren bekomme ich automa-
tisch die sechste Urlaubswoche.

Leider nein. Die sechste Urlaubswoche bekommt man 
derzeit nur, wenn man 25 Jahre in ein und demselben 
Betrieb tätig ist. Was aber viele außerdem nicht wis-
sen: Vordienstzeiten bei vorigen Arbeitgeber:innen so-
wie Schul­ und Studienzeiten können im Ausmaß von 
maximal zwölf Jahren angerechnet werden. Schöpft 
man dieses Maximum aus, müssen „nur“ noch 13 Jahre 
beim gleichen Arbeitgeber gearbeitet werden, um An-
spruch auf die sechste Urlaubswoche zu haben.

Die Arbeitswelt verändert sich. Heute ist kaum 
noch jemand viele Jahre durchgehend beim selben 
Arbeitgeber tätig. Die Gewerkschaften, der ÖGB und 
die Arbeiterkammer fordern daher, das Urlaubsgesetz 
an die moderne Arbeitswelt anzupassen. Jede:r Be-
schäftigte soll nach 25 Berufsjahren eine sechste Ur-
laubswoche erreichen können.

5
Ich kann selbst bestimmen, wann ich auf 
 Urlaub gehe.

Auch hier gilt: Leider nein. Es gibt aber eine gute 
Nachricht: Auch der Arbeitgeber kann das nicht. 
 Urlaub ist immer Vereinbarungssache. Dabei ist so-
wohl auf die Erfordernisse des Betriebes als auch auf 
die Erholung der Beschäftigten Rücksicht zu neh-
men. Jedenfalls soll der Urlaub bis zum Ende des 
Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, 
verbraucht werden. 

Achtung: Der Urlaubsanspruch verjährt grundsätz-
lich zwei Jahre nach Ende des Urlaubsjahres, in dem 
der Urlaub entstanden ist. Danach kann er weder ver-
braucht noch ausgezahlt werden. Ausnahmen: Wenn 
der Urlaub nicht verbraucht werden konnte, weil man 
entweder länger krank war oder weil der Arbeitgeber 
den Urlaubsverbrauch nicht ermöglicht hat, dann ver-
jährt der Urlaub nicht.
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6
Überstunden muss ich immer machen.
Stimmt nicht. Sie müssen zwar Überstunden leis-

ten, wenn sie notwendig sind. Aber es gibt gute Gründe, 
um zu angeordneten Überstunden Nein sagen zu kön-
nen. Nämlich dann, wenn diese schwerer wiegen als 
das Interesse der Firma. Das kann der Fall sein, wenn 
Sie einen wichtigen Behördentermin haben oder kleine 
Kinder betreuen müssen. Zur Sicherheit sollten Sie sich 
aber vorher beim Betriebsrat, bei der Gewerkschaft oder 
bei der AK erkundigen, ob ein Nein zulässig ist. Klar ist 
aber: Haben Sie an einem Tag schon zehn Stunden oder 
in einer Woche 50 Stunden gearbeitet, können Sie wei-
tere Überstunden ohne Begründung ablehnen.

7
Bei uns gibt es Zeitausgleich nur 1:1.
Da läuft was schief bei Ihnen im Betrieb. Denn 

nicht nur bei der Bezahlung von Überstunden, auch 
beim Zeitausgleich steht Ihnen ein Zuschlag von 50 
Prozent zu. Das heißt: Für eine Überstunde dürfen Sie 
sich 1,5 Stunden Zeitausgleich nehmen. 

8
Eine Kündigung gilt nur schriftlich.
Das stimmt so nicht. In manchen Kollektivver-

trägen oder Arbeitsverträgen ist zwar geregelt, dass 
eine Kündigung schriftlich erfolgen muss. Ist das aber 
nicht der Fall, dann gibt es keine genauen Formvor-
schriften, wie eine Kündigung ausgesprochen werden 
muss. Das kann, auch wenn es ganz schlechter Stil ist, 
per WhatsApp oder SMS sein. Sie kann auch münd-
lich ausgesprochen werden oder über eine:n Bot:in 
erfolgen. Jedenfalls gilt: Ab dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kündigung ausgesprochen oder zugestellt wird, 
beginnen sämtliche Fristen zu laufen. Zum Beispiel 
auch, um gegen die Kündigung rechtlich vorzugehen. 
Hilfe dafür bekommt man bei der Arbeiterkammer.

10
Wenn mein Arbeitsverhältnis endet, bekomme 
ich ein Dienstzeugnis.

Prinzipiell haben Sie ein Recht auf ein Dienstzeugnis. 
Dieses muss aber vom Arbeitgeber nicht automatisch 
ausgestellt werden – sie müssen es von ihm verlangen. 
Die Kosten dafür muss der Arbeitgeber übernehmen. 
Und er muss dafür sorgen, dass das Dienstzeugnis 
den Anforderungen entspricht: Es muss Angaben zur 
Person, zur Bezeichnung des Arbeitgebers, zur Dauer 
und Art der Tätigkeit enthalten. Einen Anspruch auf 
ein Zeugnis, das die Qualität Ihrer Arbeitsleistungen 
beschreibt, haben Sie nicht. Jedenfalls darf ein Dienst-
zeugnis keine Formulierungen enthalten, die es Ihnen 
erschweren, eine neue Arbeit zu finden. Im Zweifel 
lassen Sie es durch die AK überprüfen. Findet sich ein 
„Pferdefuß“ darin, können Sie ein korrekt ausgestell-
tes Dienstzeugnis verlangen. 

dominik.bittendorfer@akooe.at

9
Für eine Kündigung braucht es einen guten Grund.
Nein. Kündigungen können jederzeit, ohne Begründung und 

unter Einhaltung der dafür erforderlichen Kündigungsfristen aus-
gesprochen werden. Das unterscheidet sie von Entlassungen. Dafür 
braucht es triftige Gründe, wie etwa Arbeitsverweigerung, Pflicht-
verletzung oder strafbare Handlungen, wie Diebstahl, Veruntreuung 
oder Gewaltanwendung. Ist eine Entlassung unberechtigt, kann sie 
mit Unterstützung der Arbeiterkammer rechtlich bekämpft werden.

Das geht auch bei Kündigungen, die wegen eines unzulässigen 
Motivs erfolgen oder die sozialwidrig sind, also die wesentlichen Inte-
ressen von Arbeitnehmer:innen beeinträchtigen. Solche unzulässigen 
Kündigungen können binnen zwei Wochen ab Zustellung oder Aus-
sprache der Kündigung beim Arbeits­ und Sozialgericht angefochten 
werden. Auch dabei hilft die AK ihren Mitgliedern.

Mehr als 328.000 Menschen wandten sich im Vorjahr an die Expert:innen der Arbeiterkammer in Linz und in den 14 Bezirksstellen. 
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